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Einführung

Willkommen beim Investitionshandbuch, das als Informationsquelle
für Schweizer Bürgerinnen und Bürger dient, die erwägen, 
ihr Unternehmen in Polen zu gründen oder zu erweitern. Diese
umfassende Sammlung soll nicht nur die rechtlichen, steuerlichen
und geschäftlichen Aspekte von Investitionen in Polen vermitteln,
sondern auch eine Verständnisbrücke zwischen zwei
unterschiedlichen Geschäftskulturen bauen.

Polen bietet mit seiner sich entwickelnden Wirtschaft und seiner
strategischen Lage in Europa eine Reihe von Möglichkeiten und
Vorteilen für Unternehmer. Von bevorzugten Unternehmensformen
über Steuervergünstigungen bis hin zur Unterstützung von
Innovation und Expansion.

In diesem Handbuch stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen
über das polnische Rechts- und Steuersystem vor und erörtern
kulturelle Aspekte der Geschäftstätigkeit, die für Schweizer
Investoren relevant sein können. Sie finden auch eine ausführliche
Erörterung der polnisch-schweizerischen Beziehungen, der in Polen
verfügbaren Rechtsformen, des Prozesses der
Unternehmensgründung, der Investitionsmöglichkeiten sowie 
der Vorschriften über Handelsverträge, Arbeitsrecht, Beschäftigung
von Ausländern und vieles mehr.

Unser Handbuch enthält wertvolle Tipps und praktische Ratschläge,
die Ihnen helfen sollen, bewusste Geschäftsentscheidungen 
zu treffen. Wir hoffen, dass diese Informationen eine Grundlage 
für weitere Recherchen des polnischen Marktes bieten.
Wir möchten Sie ermutigen, den Inhalt dieses Handbuchs zu lesen,
der Ausdruck unseres Engagements für die Unterstützung und
Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen
und der Schweiz ist.



Vertragsfreiheit und Vertragsklassifikation

Grundsatz der Vertragsfreiheit

Im Rahmen des polnischen Privatrechts spielt der Grundsatz der
Vertragsfreiheit eine wichtige Rolle. Es ist eine Grundlage, die es den
Vertragsparteien erlaubt, ihre gegenseitigen Beziehungen
selbständig zu gestalten, sofern sie nicht den geltenden
Rechtsvorschriften und den Grundsätzen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens widersprechen und dem Wesen des
Vertragsverhältnisses nicht entgegenstehen. Es ist hervorzuheben,
dass bestimmte gesetzliche Regelungen zwingend sind, was
bedeutet, dass jeder Versuch, ihnen widersprechende Klauseln in
einen Vertrag aufzunehmen, zur Ungültigkeit dieser Bestimmungen
führt.

Bei der Interpretation von Verträgen ist es entscheidend, nicht nur
die wörtliche Bedeutung der Worte zu verstehen, sondern auch die
übereinstimmende Absicht der Parteien und den Zweck, zu dem der
Vertrag geschlossen wurde. Bei der Analyse der Willenserklärungen
der Parteien werden die Umstände, unter denen sie abgegeben
wurden, sowie die Regeln des gesellschaftlichen Verkehrs und die
geltenden Gebräuche berücksichtigt. Dieser Ansatz ermöglicht ein
besseres Verständnis der gegenseitigen Verpflichtungen und
Erwartungen der Parteien.

Klassifizierung der Verträge

Im polnischen Recht werden Verträge je nach dem gewählten
Aufteilungskriterium in verschiedene Arten unterteilt. Die
Grundeinteilung unterscheidet zwischen benannten und
unbenannten Verträgen. Zu den benannten Verträgen, die im
Zivilgesetzbuch und anderen Gesetzen detailliert geregelt sind,
gehören bekannte Vertragsformen wie Verkauf, Provision, Pacht,
Miete oder Schenkung.



Unbenannte Verträge sind solche, die keinen direkten Bezug im
Gesetz haben. Sie sind jedoch insofern verbindlich, als sie die
allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts beachten. Ein Beispiel
wäre ein Factoring-Vertrag.

Gemischte Verträge vereinen Elemente verschiedener Arten von
Verträgen. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie als ein einziger
Vertragstyp behandelt werden können, wenn eines der Elemente
überwiegt, oder dass sie je nach der Art der verschiedenen
Vertragsteile unterschiedlichen Regelungen unterliegen können. In
einigen Fällen werden die Bestimmungen eines bestimmten Typs
von benanntem Vertrag analog angewendet.

In der Unternehmenspraxis sind unbenannte Verträge, insbesondere
gemischte Verträge, sehr häufig anzutreffen, was die Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit des Rechts an die Erfordernisse des
Handelsverkehrs widerspiegelt.

Vertragsprozess - vom Angebot bis zur Annahme

Ein Vertrag kommt zustande, wenn eine Partei ein Angebot mit
Schlüsselelementen wie Preis oder Warenmenge abgibt und die
andere Partei es annimmt. Ein per E-Mail oder persönlich
übermitteltes Angebot verliert seine Gültigkeit, wenn es nicht sofort
angenommen wird, es sei denn, es enthält ein bestimmtes
Verfallsdatum. In der elektronischen Kommunikation bindet ein
Angebot den Anbieter, wenn der Empfänger den Empfang
unverzüglich bestätigt.
In Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen bedeutet eine
Änderung eines Angebots, die dessen Inhalt nicht verändert, die
Annahme des ursprünglichen Angebots mit den vorgeschlagenen
Änderungen. In diesem Zusammenhang kann keine unmittelbare
Reaktion auf das Angebot als dessen bedingungslose Annahme
interpretiert werden.

Grundsätze des Vertragsabschlusses



Die Vertragsverhandlungen stehen im Mittelpunkt des
Vertragsprozesses. Eine Einigung wird erzielt, wenn die Parteien allen
ausgehandelten Bestimmungen zustimmen. Wenn eine der Parteien
in unlauterer Weise verhandelt, z. B. ohne den wirklichen Willen,
einen Vertrag zu schließen, ist sie verpflichtet, die andere Partei zu
entschädigen, die einen Vertragsabschluss erwartet hat.

Form des Vertragsabschlusses: Überblick und Anforderungen

Verträge können je nach den rechtlichen Anforderungen und den
Wünschen der Parteien unterschiedliche Formen annehmen:

1.Mündlich - ohne weitere Bestätigung, aber wegen der
Schwierigkeit des Nachweises von Befunden ist Vorsicht geboten.

2.Schriftlich - erfordert die Unterschrift von bevollmächtigten
Personen beider Vertragsparteien. Dies ist die traditionellste Form
von Verträgen.

3.Elektronisch - verwendet eine qualifizierte elektronische Signatur,
die einer handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist.

4.Dokumentenbasiert - ermöglicht den Abschluss eines Vertrags
durch den Austausch von Dokumenten, z. B. durch Scannen
unterzeichneter Verträge oder über eine spezielle Plattform.

5.Notarielle Urkunde - erforderlich in den vom Gesetz ausdrücklich
genannten Fällen, z.B. beim Verkauf von Immobilien.

6.Mit notarieller Unterschrift - erforderlich in bestimmten
Situationen, wie bei der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen.



Jede Form hat ihren Platz und ihre Anwendung, und die Wahl der
geeigneten Form hängt von der Art des Vertrags und den rechtlichen
Anforderungen ab. Ein formgebundener Vertrag, der ohne diese
Form geschlossen wird, ist nichtig, wenn das Gesetz dies vorsieht (z.B.
ein Grundstückskaufvertrag, der ohne die vorgeschriebene Form
einer notariellen Urkunde geschlossen wird). Zu Beweiszwecken und
zur Wahrung der Interessen der Parteien wird häufig die Schrift- oder
Urkundenform verwendet, auch wenn das Gesetz keine bestimmte
Form vorschreibt. Darüber hinaus können sich die Parteien
vertraglich verpflichten, bei Vertragsänderungen eine bestimmte
Form einzuhalten, was deren Rechtssicherheit erhöht.

Sprache von Handelsverträgen

Im internationalen Geschäftsverkehr ist es nicht erforderlich, dass
Verträge ausschließlich in polnischer Sprache abgefasst werden. Es
kommt häufig vor, dass Verträge ausschließlich in englischer,
deutscher oder zweisprachiger Fassung abgefasst sind. Bei
zweisprachigen Verträgen ist es wichtig, im Vertragstext festzulegen,
welche Sprachfassung im Falle von Interpretationsdiskrepanzen
verbindlich ist.

Im Falle eines Rechtsstreits über einen in einer Fremdsprache
abgefassten Vertrag ist das Gericht verpflichtet, eine Übersetzung
durch einen vereidigten Übersetzer anzuordnen. Das Gleiche gilt für
andere Dokumente, die in einem Gerichtsverfahren vorgelegt werden
und nicht in polnischer Sprache abgefasst sind.

Nach dem polnischen Sprachengesetz ist für Verträge, die mit
Verbrauchern und in der Regel auch mit Arbeitnehmern in Polen
geschlossen werden, eine polnische Form erforderlich, wenn der
Vertrag auf dem Gebiet Polens erfüllt werden soll oder die
Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden betrifft. Dies schließt
jedoch nicht die Möglichkeit aus, den Vertrag in einer zweisprachigen
Fassung zu erstellen, wobei darauf zu achten ist, dass im Falle von
Unklarheiten eindeutig festgelegt wird, welche Fassung Vorrang hat.



Beendigung von Verträgen

Verträge können befristet oder unbefristet sein, was sich unmittelbar
darauf auswirkt, wie und wann sie gekündigt werden.

Ein befristeter Vertrag endet automatisch am Ende der
befristeten Laufzeit, es sei denn, im Vertrag sind andere Gründe
für eine vorzeitige Beendigung angegeben, oft mit sofortiger
Wirkung. Es ist auch möglich, einen solchen Vertrag im
gegenseitigen Einvernehmen der Parteien vorzeitig zu beenden.
Ein unbefristeter Vertrag kann durch Vereinbarung oder durch
Kündigung durch eine der Parteien beendet werden. Im Falle
einer Kündigung gilt zuerst die im Vertrag festgelegte
Kündigungsfrist. Enthält der Vertrag keine solchen
Bestimmungen, so gilt die gesetzliche Kündigungsfrist.

Es ist wichtig, dass sich die Vertragsparteien dieser Mechanismen
bewusst sind, damit ihre Vertragsbeziehungen wirksam geregelt und
Missverständnisse vermieden werden können.

Strategien zur Sicherung der Vertragserfüllung

Zur Sicherung der Erfüllung von Verträgen, insbesondere im Hinblick
auf die Zahlung oder Erstattung von Geldleistungen, können die
Parteien auf verschiedene Formen von Sicherheiten zurückgreifen.
Diese Sicherheiten werden in persönliche und dingliche Sicherheiten
unterteilt und bieten dem Gläubiger einen unterschiedlichen Schutz.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten
Sicherungsstrategien.

Sicherung der Vertragserfüllung



Bürgschaft

Eine Bürgschaft ist ein Vertrag, in dem sich der Bürge gegenüber
dem Gläubiger verpflichtet, die Verpflichtung des Schuldners zu
erfüllen, wenn dieser seinen eigenen Verpflichtungen nicht
nachkommt. Es handelt sich um eine bedingte Verpflichtung, die im
Falle der Nichterfüllung durch den Schuldner gilt. Die Erklärung des
Bürgen muss schriftlich abgegeben werden, da sie sonst nichtig ist.

Übernahme von Schulden

Der Schuldbeitritt ermöglicht es einer neuen Person, in die Schuld
einzutreten, ohne den ursprünglichen Schuldner zu entlasten. Auf
diese Weise kann der Gläubiger die Zahlung direkt von dem neuen
Schuldner verlangen. Der Schuldbeitritt gilt nicht für künftige,
bedingte oder verjährte Schulden.

Bankgarantie

Eine Bankgarantie ist eine einseitige Zusage einer Bank, einen
bestimmten Betrag an den Begünstigten zu zahlen, sofern
bestimmte Kriterien erfüllt sind. Sie ist eine Form der
Zahlungssicherheit, die auf dem Vertrauen und dem Ruf der
garantierenden Bank beruht.

Hypothek

Eine Hypothek ist eine Form der Sicherheit für die Befriedigung einer
Forderung an einer Immobilie. Sie ermöglicht es dem
Hypothekengläubiger, seine Forderungen aus dem Wert der
Immobilie vorrangig zu befriedigen, unabhängig von ihrem
derzeitigen Eigentümer. Eine Hypothek muss mit einer bestimmten
Forderung verbunden sein und an einer bestimmten Immobilie
bestehen.



Verpfändung

Ein Pfandrecht ermöglicht es einem Gläubiger, eine Forderung zu
sichern, indem er eine bewegliche Sache mit einem Pfandrecht
belastet. Dies gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich aus dem Wert
dieser Sache zu befriedigen, und zwar vorrangig vor anderen
Gläubigern. Das Pfandrecht ist ein wirksames Mittel zur Sicherung
einer Forderung und bietet dem Gläubiger eine echte
Rückzahlungsgarantie.

Freiwillige Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung

Die freiwillige Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung ist eine
Erklärung des Schuldners, die es ermöglicht, das
Vollstreckungsverfahren direkt durchzuführen, ohne dass ein
langwieriges Gerichtsverfahren erforderlich ist. Der Schuldner
verpflichtet sich, einen bestimmten Betrag zu zahlen, und der
Gläubiger erhält die Möglichkeit, seine Forderung schnell zu
vollstrecken.

Jede dieser Sicherheitsformen hat ihre eigenen spezifischen
Verwendungszwecke und Wirksamkeitsbedingungen, so dass die
Vertragsparteien die Flexibilität haben, die Schutzmechanismen auf
die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten des betreffenden
Geschäfts abzustimmen. Die Wahl der geeigneten Sicherheitsform
hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. der Art der
Verpflichtung, der Glaubwürdigkeit der Gegenparteien, dem Wert
des Geschäfts oder den möglichen Risiken. Dank der Vielfalt der
verfügbaren Optionen können die Parteien das Risiko der
Nichterfüllung des Vertrags wirksam minimieren, was für die
Stabilität und Vorhersehbarkeit des wirtschaftlichen Handels von
entscheidender Bedeutung ist.



Allgemeine Vertragsbedingungen: Grundlegende Informationen

Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB), wie z. B. allgemeine
Einkaufs- oder Verkaufsbedingungen, werden häufig im
Geschäftsverkehr verwendet und ihre Anwendung wird durch das
polnische Zivilgesetzbuch geregelt. Die AGB sind ein Mustervertrag,
der von einer der Vertragsparteien erstellt wird und für die andere
Partei verbindlich sein kann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
sind.

Die AGB sind für die andere Partei verbindlich, sofern sie ihr vor
Abschluss der Vereinbarung oder des Vertrags zur Verfügung gestellt
wurden. Eine physische Aushändigung eines Ausdrucks ist nicht
erforderlich, ein Hinweis darauf, wo die AGB zu finden sind, ist
ausreichend, insbesondere wenn ihre Verwendung in der Branche
üblich ist. Bei elektronischen Verträgen sollten die AGB in einer Form
zur Verfügung gestellt werden, die es ermöglicht, sie zu speichern
und in Zukunft z. B. als eine PDF-Datei zu reproduzieren.

Konflikt von AGB zwischen Vertragspartnern

Wenn beide Parteien eines Geschäfts ihre eigenen AGB verwenden,
werden widersprüchliche Bestimmungen nicht in den Vertrag
aufgenommen. Der Vertrag kommt nicht zustande, wenn die Partei,
die das Angebot erhält, der anderen Partei unverzüglich mitteilt, dass
sie mit der Anwendung der AGB beider Parteien nicht einverstanden
ist.

Allgemeine Vertragsbedingungen



Damit eine Vertragspartei nach
den allgemeinen Regeln
schadenersatzpflichtig wird,
müssen bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein:

Verbraucherschutz

An Verbraucher gerichtete AGB müssen eindeutig formuliert sein
und dürfen nicht gegen die Grundsätze des sozialen
Zusammenlebens verstoßen oder die Interessen der Verbraucher
wesentlich beeinträchtigen. Vertragsklauseln, die als verboten gelten,
sind im polnischen Zivilgesetzbuch enthalten. Schutz gegen die
Verwendung verbotener Klauseln bieten das Amt für Wettbewerb
und Verbraucherschutz und das Gericht für Wettbewerb und
Verbraucherschutz.

Haftung für Schäden aus dem Vertrag

Eine Vertragspartei muss den Schaden ersetzen, der sich aus der
Nichterfüllung oder mangelhaften Erfüllung ihrer Verpflichtungen
ergibt, es sei denn, die Ursachen für die Nichterfüllung oder
mangelhafte Erfüllung liegen außerhalb ihres Einflussbereichs.
Handlungen Dritter, des Gläubigers selbst oder höhere Gewalt gelten
als solche Umstände, die von der Haftung befreien können. Die
Haftung für Schäden kann jedoch vertraglich modifiziert werden,
indem der Umfang dieser Haftung im Verhältnis zu den gesetzlich
vorgesehenen Normen erweitert oder begrenzt wird.

Haftung in vertraglichen Beziehungen



1.Verantwortliches Ereignis - es muss eine eindeutige Handlung
der Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung von
Verpflichtungen vorliegen, die die Grundlage für die Haftung
bildet;

2.Schaden - es muss ein tatsächlicher Verlust oder entgangener
Gewinn vorliegen;

3.Causalität - es muss nachgewiesen werden, dass dieses
bestimmte Ereignis die Ursache für den entstandenen Schaden
war.

Die Vertragsparteien können auch vereinbaren, dass sich die Haftung
auf Handlungen erstreckt, die der Auftragnehmer nicht verschuldet
hat, doch ist eine Klausel, die die Haftung für vorsätzlich verursachte
Schäden ausschließt, von Rechts wegen nichtig. Darüber hinaus
haftet die Gegenpartei nicht nur für ihre eigenen Handlungen,
sondern auch für die Handlungen von Personen, auf deren Hilfe sie
angewiesen ist oder denen sie die Erfüllung einer Verpflichtung
anvertraut hat.

Vertragsstrafe als Entschädigungsinstrument

Die Vertragsstrafe ist ein Entschädigungsinstrument, das bei
Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßer Erfüllung eines Vertrags
angewendet werden kann. Sie stellt eine Alternative zum
herkömmlichen Schadenersatz dar, indem sie den Vertragsparteien
die Möglichkeit gibt, im Voraus die finanziellen Folgen der
Nichterfüllung zu vereinbaren. In Handelsverträgen zwischen
Unternehmen ist sie eine gängige Praxis, die ein breites Spektrum
von Verträgen vom Verkauf bis zu Dienstleistungen abdeckt.



Vertragsstrafen können in die allgemeinen Vertragsbedingungen
aufgenommen werden, sofern die Bedingungen für ihre Berechnung
klar definiert sind. Es ist hervorzuheben, dass die Vertragsstrafe nicht
im Zusammenhang mit Geldverpflichtungen, wie z.B. der verspäteten
Zahlung von Vergütungen, angewandt werden kann, wo der
geeignete Mechanismus die Verzugszinsen sind. Außerdem findet die
Vertragsstrafe keine Anwendung auf Fälle, in denen der Vertrag
wegen Nichterfüllung einer Geldverpflichtung gekündigt wird.

Interessant ist, dass in Vereinbarungen über ein Wettbewerbsverbot
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Vertragsstrafen
vorgesehen werden können, was die Vielseitigkeit dieses
Schutzinstruments unterstreicht.

Die Höhe der Vertragsstrafe muss so festgelegt werden, dass sie
bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eindeutig berechnet
werden kann, z. B. durch Bezugnahme auf einen Prozentsatz des
nicht erfüllten Vertrags. Diese Vorschriften verhindern, dass bei der
Festlegung der Vertragsstrafe auf unbestimmte Gründe
zurückgegriffen werden kann.

In Ausnahmefällen kann das Gericht die Höhe der Vertragsstrafe
herabsetzen, wenn der Schuldner einen entsprechenden Antrag stellt
und bestimmte Voraussetzungen erfüllt, z. B. wenn er die von der
Vertragsstrafe erfasste Verpflichtung in erheblichem Umfang erfüllt
oder wenn die Vertragsstrafe grob überhöht ist.



Verzugszinsen für die Zahlung von Geldleistungen

Kommt eine Partei mit der Erfüllung einer Geldverpflichtung, z.B. der
Zahlung der Vergütung, in Verzug, so hat die andere Partei das Recht,
für die Dauer des Verzugs Zinsen zu verlangen. Dieses Recht gilt
unabhängig davon, ob durch den Verzug ein Schaden entstanden ist
oder ob der Verzug auf unvorhergesehene Umstände zurückzuführen
ist, für die die zur Zahlung verpflichtete Partei nicht unmittelbar
verantwortlich ist. Darüber hinaus kann der Geschädigte auch
Schadensersatz nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen verlangen.

Die Parteien können die Höhe der Verzugszinsen vertraglich
festlegen, der Gesetzgeber sieht jedoch eine Begrenzung des
Höchstbetrags der Zinsen vor. In einer Situation, in der der
vereinbarte Zinsbetrag diese Begrenzung überschreiten würde, wird
automatisch der höchstzulässige Zinsbetrag angewandt.

Fehlt eine vertragliche Festlegung der Höhe der Zinsen, gelten die
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über gesetzliche
Verzugszinsen und Höchstzinsen. Bei Handelsverträgen zwischen
Unternehmern gelten zuerst die Bestimmungen des Gesetzes zur
Verhinderung übermäßiger Verzögerungen im Geschäftsverkehr, das
besondere Regeln für Verzugszinsen vorsehen kann.

Bürgschaft und Garantie: Schutz des Käufers

Bürgschaft und Garantie sind die beiden grundlegenden
Käuferschutzmechanismen im polnischen Recht, die Rechte im Falle
von Mängeln an einer gekauften Sache vorsehen.



Bürgschaft

Eine Bürgschaft ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel
in der physischen oder rechtlichen Beschaffenheit der verkauften
Sache, die es dem Käufer ermöglicht, bestimmte Ansprüche geltend
zu machen.

Wenn ein Mangel festgestellt wird,
kann der Käufer:

verlangen, dass die Sache
durch eine mangelfreie Sache
ersetzt wird;
Reparatur verlangen;
eine Preisminderung erwarten;
vom Vertrag zurücktreten, d. h.
den Artikel an den Verkäufer
zurückgeben und den
gezahlten Betrag
zurückerhalten.

Im Geschäftsverkehr ist der Käufer verpflichtet, den Zustand der
Sache zu prüfen und dem Verkäufer etwaige Mängel innerhalb einer
bestimmten Frist mitzuteilen, ansonsten verliert er seine
Bürgschaftsrechte. Die Möglichkeit, die Bürgschaft im
Geschäftsverkehr einzuschränken, zu erweitern oder auszuschließen,
richtet sich nach dem Vertrag, während solche Maßnahmen im
Verhältnis zu Verbrauchern nur in Ausnahmefällen zulässig sind.

Garantie

Eine Garantie ist eine vertragliche Verpflichtung des Verkäufers. Sie
umfasst in der Regel die Reparatur, den Ersatz durch eine neue Sache
oder die Rückerstattung des gezahlten Preises, wenn sich die Sache
als mangelhaft erweist. Garantierechte können unabhängig von
Bürgschaftsrechten ausgeübt werden. Die Voraussetzungen für eine
Garantie sind wie folgt:



Garantiedokument sollte in polnischer Sprache abgefasst sein und
den Umfang der Verpflichtungen des Bürgen (Verkäufers)
enthalten.
Standardgarantiezeit beträgt 2 Jahre, sofern die Parteien nichts
anderes vereinbart haben.
Garantieleistung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von 14 Tagen nach Anzeige des Mangels durch den Käufer, es sei
denn, das Garantiedokument sieht eine andere Frist vor.

Die Bürgschaft und die Garantie sind wichtige Elemente des Systems
zum Schutz der Rechte des Käufers, die es ihm ermöglichen, seine
Rechte im Falle der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem
Vertrag wirksam geltend zu machen.

Verjährungsfristen

Verjährung: die wichtigsten Grundsätze

Die Verjährung von vermögensrechtlichen Ansprüchen im polnischen
Recht ist ein Mechanismus, der es dem Schuldner nach Ablauf einer
bestimmten Frist ermöglicht, die Befriedigung der Forderung rechtlich
zu vermeiden. Diese Möglichkeit hängt jedoch davon ab, ob der
Schuldner von der Einrede der Verjährung Gebrauch macht.

Verjährungsfristen

Verjährungsfristen sind gesetzlich festgelegt und gelten in der Regel:
6 Jahre für die meisten Ansprüche;
3 Jahre für regelmäßig wiederkehrende Leistungsansprüche und
unternehmensbezogene Ansprüche.

Es sei darauf hingewiesen, dass es viele Ausnahmen von diesen
Standardfristen gibt, die von Fall zu Fall geprüft werden müssen.
Verjährungsfristen sind vertraglich unveränderlich - jeder Versuch, die
Verjährungsfrist im Vertrag zu verkürzen oder zu verlängern, ist nichtig.



Ablauf der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Anspruch fällig
geworden ist. Das Ende der Verjährungsfrist ist der letzte Tag eines
Kalenderjahres, es sei denn, die Verjährungsfrist beträgt weniger als
zwei Jahre.

Die Verjährung kann gehemmt oder unterbrochen werden.
Hemmung bedeutet, dass die Verjährungsfrist für einen bestimmten
Zeitraum nicht läuft, z. B. während eines Schlichtungsverfahrens. Der
Lauf der Verjährungsfrist wird unterbrochen, wenn eine
Verfahrenshandlung vorgenommen wird oder wenn der Schuldner
die Forderung anerkennt, wodurch die Frist neu beginnt.

Übereinkommen über die Verjährungsfrist im internationalen
Warenkauf

Im internationalen Kontext kann es wichtig sein, das
Verjährungsübereinkommen anzuwenden, das eine vierjährige
Verjährungsfrist für Ansprüche aus internationalen Kaufverträgen
vorsieht und andere Regeln als das polnische Recht zur Bestimmung
und Unterbrechung der Verjährungsfrist bietet. Die Vertragsparteien
können jedoch die Anwendung des Übereinkommens ausschließen,
was im Zusammenhang mit bestimmten internationalen Verträgen
in Betracht gezogen werden sollte.

Rechtswahl und Gerichtsstand

Auf internationale Verträge anwendbares Recht

Das anwendbare Recht ist ein Schlüsselelement bei der Beurteilung
von Angelegenheiten, die sich aus internationalen Verträgen
ergeben, da es bestimmt, welches nationale Recht auf den Vertrag
und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen anzuwenden ist.



In Polen gilt in internationalen Angelegenheiten die Rom-I-
Verordnung, die es den Parteien erlaubt, das auf ihren Vertrag
anwendbare Recht zu wählen.

Wahl des Rechts durch die Parteien

Die Parteien können vertraglich festlegen, welches Recht auf ihren
Vertrag anwendbar sein soll, so dass die Zusammenarbeit auf eine
bestimmte Rechtsordnung, z. B. das schweizerische oder das
polnische Recht, zugeschnitten werden kann. Eine solche Wahl ist
verbindlich und bestimmt, welches Recht für die Erfüllung des
Vertrags und die Beilegung etwaiger Streitigkeiten gilt.

Treffen die Parteien keine Rechtswahl, so bestimmt sich das
anwendbare Recht nach den allgemeinen Vorschriften der Rom-I-
Verordnung. Bei einem Vertrag über den Verkauf von Waren ist dies
das Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, und bei einem Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen das Recht des Staates, in dem der Dienstleister
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Die Rom-I-Verordnung spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung
des Rechts, das auf Verträge zwischen Unternehmen aus
verschiedenen Ländern anwendbar ist, einschließlich der
Beziehungen zu Unternehmen aus der Schweiz, auch wenn die
Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist.

Wiener Übereinkommen: Internationaler Warenkauf

Im Zusammenhang mit internationalen Warenverkäufen kann auch
die Anwendung des Wiener Übereinkommens, das bestimmte
Aspekte von Verträgen über den internationalen Warenkauf
vereinheitlicht, von Bedeutung sein. Dieses Übereinkommen, das
sowohl in Polen als auch in der Schweiz verbindlich ist, führt
autonome Regeln für solche Verträge ein.



Die richtige Wahl des anwendbaren Rechts hat erhebliche
Auswirkungen auf die Durchführung internationaler Vereinbarungen,
da sie den Parteien Rechtssicherheit bietet und ihnen die Möglichkeit
gibt, rechtliche Risiken besser zu antizipieren und zu bewältigen.

Zuständigkeit in internationalen Verträgen

Bei Verträgen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern ist
es von entscheidender Bedeutung, die Zuständigkeit vertraglich
festlegen zu können, d. h. zu bestimmen, welches Gericht für die
Beilegung von Streitigkeiten aus dem Vertrag ausschließlich
zuständig sein soll. Diese Wahl hat unmittelbare Auswirkungen auf
künftige Rechtsstreitigkeiten und kann den Prozess der
Streitbeilegung erheblich erleichtern.

Vertragliche Festlegung der Zuständigkeit

Die Vertragsparteien können das zuständige Gericht frei wählen - es
kann sich um ein Gericht in Polen, der Schweiz oder einem anderen
Land handeln. Eine solche Bestimmung macht das benannte Gericht
zum einzigen Gericht, das berechtigt ist, sich mit Angelegenheiten im
Zusammenhang mit dem Vertrag zu befassen. Dies ist unter dem
Gesichtspunkt der Effizienz des Verfahrens und der Verringerung der
rechtlichen Risiken wichtig. Die Möglichkeit, die Zuständigkeit
vertraglich zu bestimmen, ergibt sich aus den in Polen geltenden und
für die Schweiz verbindlichen Rechtsakten, darunter die Verordnung
1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(die sogenannte Brüssel I bis-Verordnung) und das Luganer
Übereinkommen von 2007.

Es wird empfohlen, die Wahl des Gerichtsstands gleichzeitig mit der
Wahl des anwendbaren Rechts zu verknüpfen - so wird vermieden,
dass das Gericht das ausländische Recht prüfen muss, was zusätzliche
Kosten verursachen und das Verfahren verlängern kann. 



Die Wahl des Rechts und des Gerichtsstands sollte gut durchdacht
sein und alle Aspekte der Zusammenarbeit und der potenziellen
Risiken berücksichtigen.

Zu bedenken ist auch, dass Gerichtsklauseln in Verträgen mit
Verbrauchern als unzulässig angesehen werden können und dem
Verbraucher gegenüber keine Wirkung entfalten. Der
Verbraucherschutz hat hier Vorrang.

Zuständigkeit bei keiner Bestimmung der Parteien

Enthält der Vertrag keine Angaben zur Zuständigkeit, gelten die
allgemeinen Vorschriften der Brüssel I bis-Verordnung für EU-
Unternehmen und des Luganer Übereinkommens für Verträge
zwischen polnischen und schweizerischen Unternehmen. In einem
solchen Fall ist in der Regel das Gericht am Wohnsitz des Beklagten
oder das Gericht am Erfüllungsort der charakteristischen Leistung
des Vertrags zuständig.

Die Entscheidung über die Wahl des Gerichtsstands ist ein wichtiges
Element der internationalen Vertragsplanung und sollte unter
Berücksichtigung aller Faktoren getroffen werden, die sich auf die
Durchführung des Vertrags und mögliche Rechtsstreitigkeiten
auswirken.



Glossar der Begriffe

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
F&E - Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
CIT - Körperschaftssteuer
CRBR - Zentralregister der Begünstigten
EFTA - Europäische Freihandelsassoziation
EWR - Europäischer Wirtschaftsraum
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU - Europäische Union
EUR - Euro-Währung
IP - intellectual property
KAS – nationale Steuerverwaltung
KRS - Nationales Handelssregister
Abkommen zwischen Polen und der Schweiz zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung - Abkommen zwischen der Republik Polen
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen vom 02.09.1991, geändert durch das Protokoll
vom 20.04.2010.
NBP – Nationale Polnische Bank
MDR - Meldung von Steuerregelungen (mandatory disclosure rules)
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development
PIT - Persönliche Einkommensteuer
PLN - Währung Polnischer Zloty (1 CHF � 4.5 PLN)
PCC - Steuer auf zivilrechtliche Transaktionen
BIP - Bruttoinlandsprodukt
Polen - umfasst das Gebiet der Republik Polen
PSI - Polnische Investitionszone
PRS - Portal des Handelsregisters
PUESC - Plattform für elektronische Steuer- und Zolldienste
Schweiz - umfasst das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft
USD - Währung US Dollar
VAT (USt.) - Umsatzsteuer
WIA - Verbindliche Verbrauchssteuerinformationen
WIS - Verbindliche Tarifauskunft
WIT - Verbindliche Zolltarifauskunft
ZUS - Sozialversicherungsanstalt



VON ZANTHIER & DACHOWSKI

Erfahrung
Zuverlässigkeit

Die vollständige Perspektive
Verständnis

Unsere Mission ist es, Ihr Unternehmen in jeder Phase 
des Investitionsprozesses und der Geschäftstätigkeit 
zu unterstützen.

Jahre Erfahrung  Zufriedenheitsbewertung
durch unsere Mandanten

betreute Mandanten
pro Monat

Team in Posen, Berlin 
und Warschau

30+ 9/10 300+ 60+

Als Vertrauensanwälte der
Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ) in Berlin
und der Handelsabteilung
der Österreichischen
Botschaft in Berlin bietet
unser Berliner Büro
österreichischen Mandanten
professionelle Beratung 
und Unterstützung bei ihren
internationalen Aktivitäten 
in Deutschland.

Certified Expert Switzerland
Global Enterprise bestätigt
unsere hohen Standards 
in der Beratung von
Unternehmen mit Bezug zur
Schweiz. Dieses Zertifikat
bescheinigt, dass unsere
Beratungsleistungen
höchsten
Qualitätsansprüchen
entsprechen. 

Seit April 2016 dürfen wir uns
daher Vertrauensanwälte 
der Konsularabteilung der
Botschaft der Republik
Polen nennen – eine Ehre
und eine Anerkennung, die
uns mit Stolz erfüllt.

Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf die Veränderungen vor

Unsere Dienstleistungen
sind ISO 9001-zertifiziert
und werden regelmäßig
durch PCC-Cert überprüft.
Die Zertifizierung garantiert
unseren Mandanten
höchste
Dienstleistungsqualität und
belegt unser Engagement 
für eine kontinuierliche
Prozessverbesserung sowie 
die Einhaltung
internationaler Standards.



Ihre Organisation, unsere Erfahrung 
– gemeinsam gestalten wir Veränderungen klug und sicher.

www.vonzanthier.com/de

poznan@vonzanthier.com

+48 61 858 25 50

https://www.vonzanthier.com/en

